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Gas-Aufkommen (positive Werte)

Gas-Verwendung (negative Werte)

Quellen: ENTSOG (2023), GIE (2023), INES (2023)
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Quellen: INES (2023)Hinweis: Es handelt sich um Modellrechnungen ohne Anspruch auf Abbildung der Realität; alle Angaben ohne Gewähr

Normaltemperaturen
(EU-Wetterjahr 2016)

Die ökonomische Optimierung der 
Speicherkunden kann zu einem 

abweichenden Speicherverhalten führen. 

2023 2024

Gas-Transite können durch modelloptimale 
Verteilung des LNG-Aufkommens stärker als in der 

Realität reduziert werden. 



Quellen: INES (2023)Hinweis: Es handelt sich um Modellrechnungen ohne Anspruch auf Abbildung der Realität; alle Angaben ohne Gewähr

Normaltemperaturen
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Quellen: DWD (2023), INES (2023)

Warme Temperaturen
(EU-Wetterjahr 2020)

Kalte Temperaturen
(EU-Wetterjahr 2010)
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Warme Temperaturen
(EU-Wetterjahr 2020)

Kalte Temperaturen
(EU-Wetterjahr 2010)
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Nr. Änderungsvorschlag Analyse Begründung

1.
Zertifizierungspflicht für Gasspeicherbetreiber 
(§ 4e EnWG-E)

Prozess unklar; bürokratischer Aufwand 
sollte reduziert werden

2.
Verlängerung des Gasspeichergesetzes 
bis zum 31. März 2027 (§ 35g EnWG-E)

Verfrühte Entscheidung; EU-Vorgaben 
gelten bislang nur bis Dezember 2025

3.
Ausspeicherverbot bei Unterschreitung der 
gesetzlichen Füllstandsvorgaben ab dem 
1. April 2024 (§ 35b Abs. 5 EnWG-E)

Speicherkunden buchen keine 
Kapazitäten, die sie nicht benutzen 
dürfen

4.
Nutzerscharfes Füllstandsmonitoring 
(§ 35b Abs. 4 EnWG-E)

Unnötiger Aufwand; Füllstandsvorgaben 
beziehen sich auf einen Gasspeicher

5.

Trading Hub Europe (THE) bezahlt das 
kostengünstigste Speicherentgelt der 
jeweils durchschnittlichen Speicherentgelte 
der letzten drei Jahre (§ 35c Abs. 2 EnWG-E)

Vergangenheitswerte bilden keine 
Kostensteigerungen ab (z.B. Inflation)

6.
„Befüllungsinstrumente“ statt „Gas-Optionen“ 
(§ 35c Abs. 1 EnWG-E)

THE sollte nicht selbst Gas einkaufen, 
sondern die Befüllung beschaffen.

7.
Einführung von Bußgeldern für 
Gasspeicherbetreiber (§ 95 EnWG-E)

Bußgeldvorschriften sind mit der 
Komplexität der Vorgaben unvereinbar
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